
 
 
 
 
 

 
Anmeldung / Abmeldung zur Hundesteuer 

(Bitte an Fachbereich I / Abteilung 20 weiterleiten) 
 
 Auskunft erteilt Fr. Mußdorf 
 Telefon-Nr.: 06196/208-142 
 
 
 
 
 

 
Meldepflicht: 
 

Gemäß § 10 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bad Soden 
am Taunus vom 10.12.1998 ist bei Anschaffung eines Hundes oder bei Zuzug mit einem Hund 
die Anmeldung innerhalb von 14 Tagen vorzunehmen. 
 
Beginn und Ende der Steuerpflicht: 
 

Die Steuerpflicht beginnt gemäß § 3 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Ge-
biet der Stadt Bad Soden am Taunus vom 10.12.1998 mit dem Ersten des Monats, in dem ein 
Hund in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens jedoch mit 
dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. 
 

Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder 
verendet bzw. die Abmeldung in einen anderen Wohnort erfolgt. 
 
 
Name des Hundehalters:   
 
Anschrift des Hundehalters:   
 
Der Hund wird / Die Hunde (Anzahl _____) werden in Bad Soden gehalten seit:  
 
Wurftag bzw. (sofern nicht bekannt) Alter des Hundes:  
 
Abmeldung des Hundes / der Hunde Begründung: (z.B. Umzug):  
 
   
 
(bitte unbedingt Datum angeben) am:   
 
Hunderasse:   
 
 
Bad Soden am Taunus,         
 (Datum) (Unterschrift) 
 

 

 


